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L Gesetze und Verordnungen 
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~s.!" 

Haushaltsplan der Evangelisch-lutherischen Kirche /l 
„;f'" 

1. Wohnungsgesetz der Evangelisch-lutherischen 

Kirche im Hamburgischen Staate im Hamburgischen Staate für das Rechnungsjahr 19yt'' 
/ 

Die Synode hat in ihrer Sitziun:g am 30. N ove.~ber 
und. 1. Dezember 1961 den Hausha:ltispfan der Evange
Hs-ch-.1uther:ischen Kirche .im Hamhurgi:s,chen Staate 
für das Rechnun:gsj:ahr · 1962 einschliießlich der An-
la1g!e 1 (UnteTkonten und Er:läuterungen) und .der An
lage 2 (Stell.enp1ain) mit foJ;geni~'en Gesamtsummen 
genehmigt. 

Ein-imhmen: 
Aus.gahen: 

Zur Verfügung 
für U nvorihe~
ges.ehenes 

DM 38 598 400,-
DM 37 670 495,-

DM 927 905,- DM 38 598 400,-

Hamburg, den 11. Dezember 1961 

Der Kirchenrat 

D \Vitte 
(497) 

T·eil I 

Amtswohnungen 

§ 1 

(1) Jeder Gemeindepastor hat Anspruch auf eine 
Amtswohnung. 

(2) Die AmtswohnUjllg soll sich in einem gemeinde
eigenen Gebäude befinden. Ist dies nicht möglich, so 
ist durch 1den Kirchenvorsta:rnd eine Wohnung zu mie
ten und ·dem Gemeindepastor als Amtswohnung zur 
Verfügung zu steUen. 

(3) Ein Anspruch auf eine bestimmte Amtswohnung 
besteht nicht. 

§ 2 

Jede Amtswohnung soll ei\n Amtszimmer, einen 
\Varteraum und eine angemessene Zahl von Wohn
räumen enthalten. 
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§ 3 

(1) Die Amtswohnung wird dem Gemeindepastor 
durch den Kirchenvorstand gewidmet. Die Widmung 
umfaßt auch die zur Amtswohnung gehörenden Ne
benräume (soweit vorhanden: Boden, Keller, Garage, 
Garten). Jede Widmu,ng und jede räumliche und in
haltliche Veränderurng der Witdmung sow.i1e d1eren .Au:f
hebung bedarf der Zustimmung des Landeskirchen
amtes. 

(2) Der Tausch von Amtswohnungen innerhalb der 
Gemeinde bedarf der schriftlichen Zustimmung' des 
Kirchenvorstandes. 

§ 4 

(1) Der Gemeindepastor d1s.t .berechtigt, die -ihm ge
widmeten Räume zu benutzen. 

(2) Der Gemeindepastor ist verpflichtet, die ihm 
gewidmete Amtswohnung dauernd zu bewohnen. 
Ausnahmen bedürfen der Genehmigung durch den 
Kirchenrat. 

§ 5 

(1) Das Nutzungsrecht des Gemeindepastors an 
der Amtswohnung beginnt mit der Übergabe durch 
den Vorsitzer des Kirchenvorstandes oder seinen Ver
treter. 

(2) Das Nutzungsrecht endet mit dem Ablauf des 
Monats, ~n dem das Amtsverhältnis in der Gemeinde 
endet. Nach dem Tode des Gemeindepastors steht 
den Angehörigen, die mit dem Gemeindepastor in 
Familiengemeinschaft gelebt haben, das . Nutzungs
recht für drei Monate nach Ablauf des Sterbemonats 
zu. 

(3) Das Landeskirchenamt kann Ausnahmen zu
lassen. 

§ 6 

(1) Jede Überlassung von Räumen, die zur Amts
wohnung des Gemeiindepastors gehören, ist nur mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Kirchenvor
standes zulässig. Die Zustimmung bedarf der Geneh
migung des Landeskirchenamtes. 

(2) Der Gemeindepastor hat die Hälfte des Nut
zungsentgeltes alsbald nach Eingang der Zahlung an 
die Gemeinde abzuführen. 

(3) Wohnräume sollen nur möbliert überlassen 
werden. 

(4) Die entgeltliche t0der uneintgeltliche Überlas
sung von Räumen für gewerbHche Zwecke ist unter
sagt. 

(5) Sollen in die Amtswohnung Angehörige auf
genommen werden, die von dem Amtswohnungsinha
ber "nicht unterhalten werden, so finden die Vor
schriften des Absatzes 2 Anwendu,ing. 

§ 7 

(1) Während seiner Amtszeit kann dem G~meinde
pastor die ihm gewidmete Amtswohnung gegen seinen 
Willen nicht entzogen werden, es sei denn, daß un
abweisliche Notwendigkeiten der Gemeinde oder der 
Landeskirche oder wichtige kirchliche Interessen diese 
Maßnahme erforderin. 

(2) über die Entziehung entscheidet das Landes
kirchenamt im Einvernehmen mit dem Kirchenvor
stand. 

§ 8 

(1) Die Amtswohnung und die dazugehörigen Ne
benräume werden dem Gemeindepasto·r in einem or
dentlichen Zustand übergeben. Er hat für gute Be
handlung Sorge zu tragen. Auftrete1nde Schäden sind 
unverzüglich dem Kirchenvorstand und der Bauabtei
lung des Landeskirchenamtes zu melden. Die deko
rative Pflege der Amtswohnung ist Sache des Ge
meindepastors mit Ausnahme des Amtszimmers, des 
\V artezimmers und des Flures. 

(2) Die Pflege des Pfarrgartens mit Ausnahme des 
' Vorgartens ist Sache des Gemeindepastors. Auf eine 

Verpachtun1g ·des Pfarr.gartens, gan:z oder zum Teil, 
findet § 6 sinngemäß Anwe1ndung .. 

(3) Das Näihere wirid durch Verordnung geregelt. 

§ 9 
Gestattet der Kirchenvorstand dem Gemeindepastor 

oder seinen Angehörigen (§ 5 Absatz 2 Satz 2) nach 
Beendigung des Nutzungsrechtes für einen befristeten 
Zeitraium die Benutzung der Amtsiwofmung ganz oder 
zum Teil, so ist durch den Kirchenvorstand mit Ge
nehmigung des Landeskirchenamtes ein angemessenes 
Entgelt unter Berücksichtigung der ortsüblichen Miete 
festzusetzen. 

§ 10 

(1) Die §§ 1 bis 8 dieses Gesetzes gelten entspre
chend für die Pastoren mit gesamtkirchlichem Auf
trag, für die Anstaltspastoren, für die Pastoren deir 
Landeskirche und für die Pfarrvikarinnen sowie für 
diejenigen Personen, die das Landeskirchenamt durch 
Beschluß in den Kreis der Amtswohmmgsberechtig
ten aufnimmt. 

(2) Ein Amtszimmer kann jedoch nur beansprucht 
werden, wenn dem Amtswohnungsinhaber kein . 
Dienstraum zur Verfügung steht und das übertragene . 
Amt ein Amtszimmer innerhalb der Amtswohnung 
erfordert. Darüber entscheidet das Landeskirche,namt. 

Teil II 

Dienstwohnungen 

§ 11 
(1) _Al.lg._in einer Kirchengemeinde hauptamtlich 

t!!.!zeri.? .. ~I~~Lc!m~nfl!Ehi!g~~n„~-MLt~rfa~it~.r ~rGe~eiride
di~~~Qn e, _Geffi'e:indeh~l~exinnen,„ .. «K.irchen.b:uchführer 
u.nd._::r~n9en.t~n •. .-Kir~heindiener) und alle im gesamt
ki.rchlichen Dienst stehenden Diakone und Gemeinde- I 
helfe·d~~en -~RL\lfll.,.,~_,yf.~.t!~ R!t11~.t~.2hUJlPg. · 

(2) Die Dienstwohnungen für die Mitarbeiter der 
Kirchengemeinden sollein im Gebiet der Gemeinde 
liegen. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung durch 
das Landeskirchenamt. 

(3) Die Dienstwohnung soll nach Größe, Lage und 
Ausstattung den Anforderungen entsprechen, die sich ~ 
aus dem Aufgabenbereich des Dienstwohnungsberech- j 
tigtein und aus seinen persönlichen Verhältnissen er- · 
geben. 



§ 12 

(1) Die Dienstwohnungen für die Mitarbeiter der 
Kirchengemeinden werden durch den Kirchenvorstand 
beschafft und angemietet, in den übrigen Fällen durch 
das Lanideskikcheruamt. 

(2) Die angemietete Wohnung wird durch das 
Landeskirchenamt - bei Mitarbeitern einer Kirchen
gemeinde nach Anhörung des Kirchenvorstandes -
zur Dienstwohnung erklärt und dem Dienstwoh
nungsberechtigten für die Dauer des Dienstverhält
nisses zur Verfügung gestellt. 

(3) Eine vom Dienstwohnungsberechtigten gemietete 
Wohnung ka1nn durch Entscheidung des Landes
kirchenamtes wie eine Dienstwohnung behandelt 
werden. 

§ 13 

über eine freigewordene Dienstwohnt;mg verfügt 
der Kirchenvo·rstand nach Genehmigung durch das 
Landesikirchenamt. 

Hierbei ist zunächst der Wohnungsbedarf des 
Dienstnachfolgers und der in der Gemeinde residenz

. pflichtigen Mitarbeiter zu berücksicht~gen .. Besteht in 
der Gemeinde kein dienstlicher Wohnungsbedarf, so 
verfügt das Landeskirchenamt über die Wohnung. 

§ 14 

Der Inhaber einer Dienstwohnung ist verpfüchtet, 
diese sorgsam zu behandeln. E-r hat die Landeskirche 
oder die Gemeinde als Mieter der Dienstwohnung 
von alleill Ansprüchen des Vermieters freizuhalten, 
die aius e1inier unsachgemäßen Be!handl1ung der Woh
nung herrühren. 

§ 15 

Die Vorschriften des § 1 Absatz 3, § 3 Absatz 2, 
§ 14, § 5 Ahsätze 2 und 3, § 6, § 7 und § 9 f.inden 
entsprechende Anwendung. 

Teil III 

Wohnungsbeihilfe 

§ 16 

!
, Alle Beamten, hauptber11:flich tätigen A,cngestellten 
und Arbeiter der Landeskirche, die nicht amts- oder 
dienstwohnungsberechtigt sind, haben keinen An
spruch auf Beschaffung einer Wohnung. -.. ----. 

§ 17 

(1) Diesem Personenkreis kann jedoch zur Beschaf
fung einer Wohnung auf Antrag eiin zinsloses Dar-
lehen gewährt werden. ~.,...,.=„·~ 

· (2) Dieses Darlehen ist jährlich in Höhe von 10% 
der Dadeh.:enssumme in 10 .gleichen Raten zu ti!lJgen. 
Nach Tiilgiung von 500/o der DairLehenssumme und Ab
lauf von 5 Jahren ermäßigt sich der zurückzuzahlende 
Betrag mit jedem weiteren Jahr des Dienstes um 10% 
der ur·s:prüngrichen Da.ri1ehe1nssum:me, so daß nach 
weiteren 5 Jahren das Darileh:en als getilgt angesehen 
wird. Eine Rückzahlung erfolgt in dieser Zeit nicht. 

(3) Scheiidet ider Darlehensnehmer vor Ahlauif von 
10 Jahren aus einem in seiner Person liegenden 
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Grunde aus dem Dienst der Landeskirche aus, so hat 
er die voHe D:atilehenssumme zur.ückzuza;hlen. Die Ti1l
gungsraten köninen abweichend von Absatz 2 Satz 1 
festgesetzt werden. 

(4) In besonderen Fällen kann das Landeskirchen
amt die T1lgungsraten ermäßigen und die Darlehens
schuld über den Umfang des Absatzes 2 hinaus er
mäßigen. 

Teil IV 

U mzu.gsa und Heizungskosten 

§ 18 

(1) W1e.nn drer Wohnungswechsel dienstlich be
gründet ist, können die entstandenen U mzugskoste11 
der Amts- und Dienstwohnungsiherechtigten ganz 
oder tei1Lweise ·erstattet "Uind es kann fünen eiin zu, 
schuß zu ide:n aus diem Umzug erwiachsenden Einrich-
turugskosten :gewährt wevden. \ 

(2) Das Näh~re wird durch Veroridnung gercgdt. 

§ 19 

(1) Amts- und Dd·enstwo11:mungsinhaber traigen die 
Kosten für I-foizung (einschl. Warmwaisser), Gas und 
Strom sdbst. 

(2) übersteigen die jälhrHchen Heizungskosten, die 
vom Annts- -oder Diens.twoihnun:gsinhaber aufzubrin
gen sind, 6°~~„·~-~~_„_ß.~~·:qttogehailtes, so wirid auf Antrag 
ein Hefa.ungsko·stenzuschuß .gewährt. 

Teil V 

übergangsa und Schlußbestimmungen 

§ 20 

\V·1dmmn:gen von Amtswohnungen, idie vor dem In
krafttr:eten dieses Gesetzies ausgesprochen WO'rden 
si1nid, geiten ·a11s W.iidmunge·i1 im Sinne ·dieses Gesetzes. 

§ 21 

(1) A1s Entgelt,, •für d.ais Nutzungsrecht a!l'l de! 
Amts- o~~~rrs~ung w:ird~~in Betra,g einbe..: 
ha:lten,··~~.-~ch=~~~:p,_§ 4 Absatz 2 .der Ham
bu.r:gischen Verordnung üJber die Anrechnung von 
S1achbezügen auf idie Di·enstlbezüge der Beamten vom 
26. 4. 1957 (Hmib. GVB[ S. 285) in der Fa:ssung der 
Verordnung vom 6. 6. 1961 (Hmib. GVBl S. 179) frest
g:degten Höchstsätzen ·r.ichtet. Bei angemieteten Woh
nungen w.irdi jedoch :höchstens &e tatsächlich gez1aihlte 
Mide vom Gehalt einbehalten. 

(2) Die in ·der Anlage 1 zum Kirchlichen Besoil
dungsgesetz .in den Besollidungsgr:uppen 19, 23, 24 und 
25 vor.gesehenen Gehälte·r werden um den Betrag er
höht, um den das nach Ah:satz 1 zu entrichtende Ent
geift für die Amtswohnung den Betrag von DM 120,
üb ersteiigt. 

(3) In den übri:gen Besolidiungs.gruppen dier An
lage 1 ~um Kirchlichen Besoilidungsgesetz werden die 
Geihä'1ter 'UJm den Betr1ag ·erhöht, um ·den da1s niach 
Absatz 1 zu berechnende Entgelt für .diie Dienstwoh-
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nung 100/o des Br.uttogeihaJtes iiJbersteigt oder 1bei nicht 3~ 
dienstwohnungsberechtigten Be·amten übersteigen 
wür.de. 

Vertrag zwischen den Trustees der 

Presbyterianischen Kirche in Irland 

und der 

Evangelisch-lutherischen Kirche 

im Hamburgischen Staate 

(4) Die Erh.öhungsbeträge der Albsätze 2 und 3 
· si•n1d nkht ruhegehailtsfäMg. 

§ 22 

Entscheidungen in W 01hnu111gsaingelegenheiten im 
nichtgemiei!l11diHchen Dien:st werden vom Landes
kirchenamt .getro;ffen. 

§ 23 

De·r .Kirchenrat erläßt die zur Durchführung dieses 
Gesetz·es erforderHchen V erordll/Ungen. 

§ 24 

(1) Di1eses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1962 in Kraft. 

(2) Oleichzeitig treten a:ußer Kria!ft: 

a) Kirchliches Gesetz üiher diie Amtswohnungen vom 
.. 30. · 12. 1930 (GVM S. 73) 

b) Ausführungsbeistimmungen z1um Kirch'ldchen Ge
setz üher die Amtsiwohnungen vom 28. 12. 1931 
(GVM S. 93) 

c) Verfü.guing .bietrd1fend Auifbring:u.ng 1de:r Hei'z- · 
kosten für Diens.twohillllngen der Pastoren vom 
22. 9. 1933 (GVM S. 10'.3) 

d0 Ver.fü.g.unig betreHen1d A!hzfi.ge für Diens.twohnJUn
gen vom 23. 10. 1958 (GVM S. 61) 

e) Verordnung über Dienstwoihn.ungein für nicht
geist1iche Beamte und Angiestel!lte dier Gemeinde 
vom 17. 3. 1937 (GVM S. 21) in de·r F.asis.un:g der 
Änderunige:n vom 1. 9. 1949 (GVM S. 21) u.nd 
20. 12. 1950 (GVM S. 47) 

f) Ausführ.u'l1Jgsibestimmun.gen zu der Verordnung 
über Dienstwohnungen für ndchtgeist1iche Be1amt1e 
und Angestelilte· ·dier Gemeinde vom 2. 4. 1937 
(GVM S. 28) in der Fassung .der Än1derung vom 

. · l. 8. 1949 (GVM S. 21) 

g) § 9 des Geme.indehe[forinniengesetzes vom. J. 7. 
1958 (GVM S. 42) 

h) Verordnung betre:f.fenid Un.terv•ermidung von 
Räumen in Amts- un1d Dienstwohnungen vom 
21. 2. 1946 (GVM S. 4) 

i) Verfügung 1betreffen1d W!aissierge1dumlaige für Un
temrieter vom 15. 6. 1949 (GVM S. 16) 

Ha m b ur 1g, den 5. Fehruiair 1962 

Der Kirchenr·at 

·D \'Xlitte 
(249) 

A. Ubernahmeve.rtrag 

§ 1 

Die Trustees ·der Prestbyte·ria.nischen Kiirche in Ir
l1aind übertragen das Eigentum -an dem Grundstück in 
HamhuTg, Schäferkampsai:le1e Eckie Moorkamp, ein.ge
triaig1eni im Grundbuch von EimshütteT, Ban1d 58, Blatt 
2900, mit dem diara1uf bdin1d\lichen K!irchmgetbäude an 
die Evange\Li1sch-luther.ische Ki·r·che im· Ham!hurgischen 
Staate (im folgen1dien Lanid'eskirche genannt). Di1e Lan
deskirche nimmt die übertr.aig1t1.n.g an. 

Das Gr.undstück wirid in .dem vorhandenen Zu
stand nebst ail111en .gesetzHchen. Bestandteilen und' Zu
behör ühernommen. 

§·2 

Die Ühertr.agung erfo[1gt . zur Übernahme der Ver-
antwortung für ·den Die:nst an Israel durch die. Lan
deskirche. 

§ 3 

Die übern.ahme evfol1gt unter der AufiLa,ge, daß di1e 
Landeskirche iden restlichen Wiedier.aUJEhau der J eru
salemkirche und icliie Inistandsetzung des· Gemei,nde
s1aaM1aches durchführt. Ihr oh'H·e1gt ferner die Pflicht, 
die Kirchenigelbäude lia1ufend in Staind zu halten. 

Es fo[gen dae .für dia'S Grundbuch erfor'i<lierHchen 
VorschrMten (§§ 4-14) 

B. Weiterführung der geistlichen Aufgabe1v. 
§ 15 

Di1e Verantwortung für den Dienst an Israel, di!e 
hiisher von .der Jerusaiemgemein.d:e als Gemeinde der 
Iri:s.ch-Presibytedanischen .Kirche getragen worden ist, 
wird von ·der Landeskirche übernommen. 

§ 16 

Die Gemeinde ist Person1ailgemei.nide ·der Landes
kh7iche. 

Sie führt den Namen „Je·imsaiem-Gemeinde (Ge
meiin1die .für Dienst an Isra-ei in der Ev.-iliuth. Kirche 
im Hamhung.is.chen. Staate)· zu Hamburg". Die Ge
mei:nide ist Körperschaft .dle1s öHentlichen Rechts. 

§ 17 

Der Pastor wi·rid von der Gemein1de gewähilit. Er 
muß ev.-1uth. Bekenntnisses sein. 

Die \V1ah:I bedarf der Be1stäHgung des Kirchenrates. 
Der Bischof führt 1den Pastor ein. 

§ 18 
Der gegenwärtig in der Gemeinde amtierende 

Pastor wird von .der La:rudeski•rche übernommen. Er 



ist unbeschadet ·des vorLiegenden Vertrages den 
Pastoren in der Landeskirche .gleichgesteUt. 

§ 19 

Die Persona•l-Union z,wis.chen dem Prastor der Ge
meirude und dem Pastor dleis Diatkoniss·enmutterha.uses 
}erusailiem hleilbt 1aufrechterhalten. 

Änderungen können zw1schen dem Kiirchenvor
sta.rud der J er1uSrafomgemeinde u111d d:e.m V o-rsta:nd des 
Diiaikoniss enmu Herihaus es Je·riua1l'erµ mit Zustimmung 
des Kirchenrats vereinbart we-r1den. 

§ 20 
Für ·die Gemeinde und dien Kirchenv:orstand gilt 

das Recht der Landeskirche mit ·den im Vertrag vor
geseihe·nen Alhweiichungen. 

§ 21 

Die jetzt 1bestehe·nde Oridniun•g des Predigt..; und 
Ahenrdttnahil1gottesd1enstes 1der Gemeinde bleiibt in 
der Form ·erha;hen, wie sie aus ·der Anl;age A + B er
sich~llich ·i:st. 

Darin eingeschfossen iist di·e Austeilung des Hei'li
g1en Abendmahls in der bisher geübten Art (sitzende 
Kommunion). 

Eine Äruderiung der Gottesdien!Stordnunrg kann nur 
dmch Beschfoß des Kirchenvorstandes mit Zustim
mung ·dies K.irchenra1'es erfolgen. 

§ 22 

Zur Wahrung der Tradition .der Gemeinde gilt für 
den Kirchenvorstan1d fo1gendes: 

a) D'er Convener ;dier Irisch-Preshyteriian:ischen Kfrche 
:belh.äilt Sitz un:d Stimme im Kirchen.vorstand.- Er 
k~nn 1s.ich vertreten ~assen. Sein Vertreter muß 
Mitg1ie,d der .größeren Gemeindevertretung sein. 

b) Die Jetzt aUif Lebenszeit h.emfenien Ältesten ·der 
Gemeinde ih1ei!ben im Amt. 
Für ·die N euwa.hl a1usscheidenider Ki1rchenrvor
standsmitgl.ieder gilt da1s Kirchenvorsteherwahl
gesetz 1der Landeskirche. 

§ 23 

Für 1die Arbeit an Isra1eil wird eine .größere Ge
meinidevertretu:111g der Gemeiin1de ·durch ·de.h Kirchen
vorstand her.ufen. Zu dieser :größeren Gemeinde
vertretung gehören id:i·e Kirchenvo·risteher und weiitere 
6 Gemednde,gl:ieder, .den;en· di·e VerantwO'rtung für die 
Mi1ssion unter Israel awferiJ.iegt ·ist. 

Für diese Gemei1ndegHeder ist die Bindung an das 
lutherische Be:kenntniis niicht unerfäß.1iche Vor.aius
setzung. 

. Die ,größere Gemeindevertretun,g ·hat das Recht, 
BeschiJ.iüsse für die Missions1avbeit unter Israeil zu 
fassen. , 

Die J evualtem-Gemeinde gehört dem Deutschen 
Evangeilisch·en AUJsischuß für den Dienst. an Israel an 
und 1steht damit in Arheitsgeme.inschaft mit .den· übri
gen deutschen ev;ange1ischen W er.ken der Dien'Ste an 
Israel, iinsib:esonidere :mit dem Ev.-luth. Zentra1lverein 
für 1di·e Missiion unter ls·rael. 
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§ 24 

So.baLd idie Aribei.t es erforderlich macht, soi~l dem 
Pastor ein Diakon heige·geihe-n werden.· Dieser muß 
evan•geHsch-~uthe-rischen Bekenntndsises s•ein un1d soiil 
für die .Anliegen 1der faindiesikirchlUchen Gemeinschaifts
he:wegiung O'ffen .sein. 

§ 25 
In. de1r Gemeinde .arbeiten 2 Gemei'Il.Jdeschwestern. 

Die Be1zatlillu.n.g der Schwestern wird j1e zur Hälfte von 
der Lanideskirche und .der Irisch-Presibytevi1anischen 
Kirche :getragen. Sie wird durch Stationisvertr.a1g mit 
der Di,aikoniissenansfailt .des Mutterhauses J erusailem 

·geregeilt. 

§ 26 
Die Gemeinde wird aus idem lanideskirchLkhen Kol

l1ektenpbn aus,geniommen. Die Kol1ekten der Ge
meiinde kommen ihren Aufgaben zugute. 

Anlage A 

Gottesdienstordnung in der J erusalemkirche 

Vo·rspieil: . (Dabei betriitt der Pastor di~ Kan.zieil) 
Pastor: Im Namen des Va·ters ..... 

BihHsches Votum = Wochensrpruch 
Gemeinde: Eiinga:nigsHed 
P.aistor: Einiganigsigeb et 

Al ttestament1iche L·esung 
Gemeirude: Li erd 
Ba1stor: N eutestamentUche Lesung 
Gemei.nde: Lied 
Bastor: Kanzelgruß - Text - Pred1igt 
Gemeinde: Lie1d na.ch der Predi,gt 
Pastor: Abkünidigurugen 

Der Friede .Gottes ..... 
Gemeinde: Uedstrophen 
Pa1stor: A.Ugeme1ines Kirchengeibet 
Baistm und 
Gemeinde: Vater unser . . . . 
Gemeinde: Schilußstrophe'(n) 
Pastor: Segen 

Anlage B 

Feier des Heiligen Abendmahls in der Jerusalemkirche 

Am Sonntag vor der Aihendm.a1Msfeier ist nach der 
Predigt Vorbereitung Z\um HeiHgen Ahendmahil mit 
Beichtvermalhnun.g, Bekhtgeibet und Gn1aidenziu1sa,ge. 
Nach dem Se·gen werden ian di1e· Kommüniikanten 
.Aihendmaiha·s1kiarten ausgegeben. Da1zu treten di:e Kom-
mundikanten vor den Aftar. · 

Der AbendmaihlsgottescLi1e111st verläuft zunächis·t w.ie 
der Predi,gtgottesidienist Ms z•um .A!llligemeirn,en Kirchen
gehet. Danach nehmen währe,111d ·eines Or.ge~z.wischen
spie~s Pastor unid 2-3 .Älteste auf den Stühlen am 
Abendmaihilstisch PLatz. 
Bastor: Bihliisches Votum 
Gemeinde: AhendmaMslied 
Pastor: Präfation und Sanctus 
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Pastor ·tmJd 
Gemeinde: Va.te-r 11.mser ..... 
Pastor: Einsietzungsiwoi'te (tdaibei werden Patene 

u.nid Ke~ch erlhohen) 
Gemedn1die·: Christe, dJu Lamm Gottes 

· (Von ider Bräf.ation ·bis zum Agnus Dei 
steht -1die . Gemeinde). 

Der Pastor reicht den Ä1tes.ten das Brot .unter Wie
derihoLung 1der Ei:nsetzun1gsiworte (Jesus Ohriiis.tus 
spri'cht: Nehmet hin und 1esset ..... ) und kommu

. nd.zie-rt seihst. 

Pastor und Älteste tragen das Brot :durch .die bei
den Gän\g.e der Kirche. Die A!bendmahls.geme.i1nde 
bleibt sditzen un1d kommUJlli.ziert, indem die Gemeiin1de
gHeider .d1e Bro·tteHer durch ·die Reihen rekhen, wo 
sde am Ende j-eider Reihe von dem Pastor oder ein.em
Alteisten angenommen unid .an di1e ·nächste Reihe wei
terigererich;t weriden. Di·e T e1iler mit dem· Brot werden 
auf .den Altar zurückgestelllt. Die AusteHung des 
Brotes wirid durch eiinen fübelspruch ahgeschfo~isen. 

Dan.ach erfotgt in entsprechender Weise die Aus
te-Hunog des Weines. 

Nach 1der Austeilung: 
Gemein1dte: Ue1d . 
Pastor: Daniket dem Herrn ..... (u. U. Psalm . 

103, 1-5 oder eine a11idere Kurzh!sung). 

SchLußko~lekte - Segen. 

Der Text des V ortriaig:e1s, idier nach Zrustimmunig 
durch die Synode am 19. Dez•emlher 1961 unterzdch
net wuride, wird Mermit veröffentlicht. 

Ha m ·b u r:g, den 5. Februar 1962 

Das Landeskirchenamt 

Dr. B o b r o w s k -i , Präsident 

4. Verordnung betr. die Grenzä~derung zwischen 

der Evangelisch-lutherischen Matthäusgemeiride zu 

Hamhurg-Winterhude und der Evangelisch-lutheri-

schen Paul-Gerhardt-Gemeinde zu Winterhude 

Einziger Paragraph 

(1) Im Einvers1tänidnis der beiden Kirchenvorstände 
wir·d · die Südostsieite der Ohilsdorfer Straße aus der 
M·attihäusgemeii111de ausigepf.arrt und in die Bau1l-Ger
hardt-Gemeii.nde dngepfarrt. 

(2) Die Süidgrenz;e dier Ev.anrgeiHsch-luther:ischen 
P.an.lll-Gerhar.dt-Gemeinde zu Winterhude zur Kir
chengemeinde St. J oihan1niis-Eppendorf 1u111d! zur E vange
lisch.:. l ullierischen Matthäiusgemeinde zu Hamburg
W.1nterhude ·ver.läuft somdt wie folgt: 

Von der Hochh.ahn ·ostwärts hin.ter den Häu:s,ern1 .alU!f 
der N o:rdseite idier HUidtw.a:lcker-straße ib:is z.um Win
terhuder MarktpiJa,tz, ·hinter den Häusern auf der 
Nord- ·und . Osts;eite ·.dies Winiterhiuder . Ma.r:ktplatzes 
bis zur Ohls:dorfer Straße, Mnter den Häiuserri auf · 
der Si.~dostseite der Oh[s1dorif.er Straße bis zum J.aihn-

. ' 

ring, Mitte Jahnri.nig bis zur Grenze der Gemeinde
St. GabrieJ.. . 

Hamburg, den 20. No;vemher 1961 

(102) 

Der Kirchenrat

D Witte 

5. Verordnung betr. Grenzänderung zwischep den

Evangelisch-lutherischen Kirchengemeind.en Eilbek

Friedenskirche und Eilbek-Versöhnungskirche 

Einziger Paragraph 

Auf Antrag 1der betei'1igten Kirch'.envorstände wird
der östliche Gemeintdetei1l der Evan,geilis.ch-~utheri
schen Kirchen:gemein1de EHhek-Friedenskirche ein
schließlikh rdes Peterskamp.weges unid der Stoieck
hardtstr.aße aus ·dieser .ausgepforrt und mit Wirkung
vom 1. April 1962 in dde Ev:an1ge[isch-~uitheris.C:he: Kir
chengemeinde Eiilhek-V;ersöhnungskirche eingepfarrt.

Hamburg, den 22. Januar 1962 
Der Kirchenrat

D Witte 
(102) . 

6. Verordnung betr. Aufhebung des § 5 der Ver

ordnung betr. das Landeskirchliche Amt für 

Gemeindedienst 

Der § 5 .der Verordnung betr. das Lanidesikirchliche
Amt für Gemeindedienst vom 1. Juni 1950 (GVM
S. 13) wird hiermit aufgeih0tben. 

Hamburg, den 4. Dezember 1961 

(3:71) 

Der Kirchemat

D Witte 

7. Verordnung über die, Bildung einer Arbeitsge

meinschaft der missionarischadiakonischen Ämter 

in der Hamburgischen Landeskirche 

§ 1 

Di·e mi'Ss:ionarisch-.d.i1akonis.chen Ämter ·der Ham
burgischen Lan1desikirche bilden eine Arbeitsgemein
schaft. 

§ 2 

Die Arheitsgemeinsd11a.ft führt die Bezeichlllun:g
„Montla.gskonf.er·ernz". Sie berät über ges.amtk.irchl'iche
Angelegenheiten, soweit si,e .sich aus dem mi·ss!iona
risch-diakonischen Auftrag ·.dier Kirche er.gehen;, Ihr
oMiegt di1e . Koo11dinierunig dn:eser Ar1beitsgehiete. So
weit sich :d:araus Aufgiahen .ergehen, idie von anderen
kirchlichen Stel~len· · w.ahrzurtehmen sind, ist -da;s. L~n
deskiTchenamt davon zu unterrichten . 



§ 3 

Der Arheitsgemeinscha1ft gehöDen a.n: . 
Der Leiter des LanideskirchM'Chen Amtes für Gemein
dedienst, 
der Leiter des Amtes für öHentHchkeitsidienst, 

. dier Leiiter ,des Ev.a.ngielischen Männ:erw-erl<!s, 
die Leiter:iin des Evange:Hschen . Fr.auenwerks, 
der Leiter ·des Ju,g.endpfo.rramtes, 
der Leirter des Sozialpfarramtes,, 
der Leifor ides Kiatechetischen Amtes, 
der Leiter der Ev.ang·eliischen Akiadiemie, 
der Leiter ·des Studentenpfarr.(,lmtes, 
der :hanseatische Missionsdirektor. 

§ 4 

Der Bischof kann . ande,re Personen des kirchlichen 
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§ 5 

Zur Arheitsg1emeim1sch.aift werden der Bischof und 
der Senio·r ein.geladen. 

Die Arheits-gemeinscha.ft wählt einen Vorsitzenden 
unid 1seinen Ste.Uvertreter . 

Bei Anwesenheit des Bischo1fs führt dieser den Vo.r
si1tz. 

§ 6 
Die Arbeitsg.emeinschaft gibt sich eine Geschäfts

ordnung. 

Hamburg, den 4. Dezember 1961 

Der Kirchemat 

D Witte 
Dienstes der Ar:befügemeinsckaft zuordnen. (371) 

II. Von der Synode 

Beschlüsse aus der Sitzung der Synode vom 

30. November/1. Dezember 1961 und 25_. Januar 1962 

Di1e Synode hait in ,ilhrer 12. Sitziung am 30. Noviem
ber/1. Dezember 1961 ·den Ha1usihaltsplian der Ev.ange
lisch-lutherischen Kirche im Haimb-ur.gii~chen Staate 

-für ·das RechI11ungsj1ahr 1962 vera:bschiedet. -
(Siehe unter I) 

An Stelihe ides verstorhenen Synodalen Wilheilm 
Deicher wurde Kaufmann Bern:harid ·~Link ails Ver-

treter des Kirchenkre.~ses Bergedorf als ondentliches 
MitgHe1d in den P11a:tmngs.a-usschuß gewählt. 

Die .Synode hat in ihr.er 13 . .Sitzung am 25. Januar 
1962 -das Wohnun.gs:g;es:etz der Evangelisch-.I1utheri
schen Kirche im Hamlburgischen Staate vemhschi:e;det. 
(Siehe unter I) 

Hamburg, den 5. Rehru.ar 1962 

(152) 

Der Kirchenrat 
D Witte 

III. Verwaltungsanordnungen 

1. Verwaltungsanordnung zur Ergänzung der 

Verwaltungsanordnung vom 10. August 1961 

betr. die Anderung der Gebühren für 

kirchenmusikalische .Leistungen 

E:inziger Artikel 

Artikel 1 der Verwaltungs1anoiidnimg z:ur Ärude
rung der G-e:hwhren für kirchenmusikaHsche Leistun
gen vom 10. August 1961 (GVM S. 28) wird wk .folgt 
er.gänzt: 

L „ .•• 

2 ..... . 

3 ..... . 

4 ..... . 

5. Für Orgel und Harmoniumspiel bei Iaufen, d:i!e 
nicht im .unmitte1~baren Ans;chhtß an 1einen .Gottes
dienst Gauch Kinder:gottesdfonst) stattfinden, auch 

wenn mit ·d1eser T:aiufe di·e Naichtr:aiuung der Eltern 
des Täufüinigs verbunden wir.d, 

DM 12,-. 
Hamburg, ·den 7. Deze.1111ber 1%1 

Das Landeskirchenamt 
Dr. Bobrowski 

PräsMent 
(231, Hinwe~s 441) 

2. Verwaltungsanordnung 
über Reisekostenvergütung· 

Ab 1. Januar 1962 wer.den Diienstreisekosten. nach 
den ,für hamibitmgische Staiatslbe1amte .und Ange1stelite 
geltenden Sätzen (TagiegeM- :unid übemachtun.gs.geM-
piauschale) ·e:rsdz.t. · 

Hamburg, tden 28. Deizem!ber 1961 

(2413) 

. Das Landeskirchen,amt 
Dr. Bo:browski 

Präsident 
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3. Richtlinien betr. Lichtbild-, Film- und 
- Fernsehaufnahmen in Kirchenräumen 

1. -Erlaubt ist 
1. ·grundsätzlich das Fotografieren in kiirchlichen 

Räumen außerhiafö ,der· Gottesdien,stz.ei.t, das 
ig1ewerbsmäßige F otogra:fieven aiber nur · mit 
Genehmigung des Pfarramte1s, 

2. mit Genehmigung rdes Pfarra011.tes das Foto
.gr.aif.ieren hei .außero-ridentliichen Gottesdien
sten, Oridin.ationen, Ein1führun.gen, Kirchwei
hen. Dabei sollen stfüenidende N aihawf.niahmen 
und -füitzlicht vermieden wertden. 

II. UnzuJ.iässig sind 

fon, T ra.uungen und Kon.Hrmation.en und bei 
den A1benidma1hls·feiie-rn., 

2. NahaJUifn1ahmen idles iamtierien.den Geistlichen 
an Altar, Le.seipu[t '1.lJnid awf der Kanzd. sowie· 
betender Gottes1di:enstlhes1ucher. 

III. Der A.Mauf v:on Go1tte111ddensten und Amtshand
lungen ·darf durch -das Verhallten d,es Fotogta:fie-
1.'lenden ·nic,~t 1gestört werden. 

Hamburg, den 27. }aniuar 1962 

Das Landeskirchenamt_ 

Dr. Bobrowski 

Präsident 
1. Aufnahmen während der Bins.eginung hei Tau- (509) 

IVe Aus der kirchlichen Arheit 

1. - Einweihung der Gnadenkirch~ in Cuxhaven 

Am 2. Aid!vent, 10. Dezember 1961, wurde d:i:e neu
erib.a.ute Gnaderukirche in· Cuxhavren · von Bischof 
D Witte -geweiht und ihrer Be1st!immun1g üiherg1ehen. 
(510) 

2. ·Einweihung der Timotheuskirche in Horn 

Am 3. Advent, 17. Dezember 1961, wurde die 
neuerba1ute Timotheiuskirche in Horn von Bis~chof
D W-itte geweiht unid ihrer Bestimmung üibergehen. 
(510). 1 . 

V. Personalien 

1. Ausschreibungen 

In der Evangelisch-fotheriiiSche·n Kirchen:gemeinidie 
St. Stephia.n1Us ist eine P.farrstd~e mit einem jün1geren 
Pastor, de·r die Jugend. betreuen wiH, zu hesetze1t. 

Di:e· Gemeinde (16 000 _See1l1en) ist in idrei :Pfarrbe
zirke auf.geteilt. Der Baiu e:i>n1es P:f:arr.hauses ist geneh
migt und hefindet sich in der P:l1anung. fün Kinider
tagesheim un1d ·ein J u,ge·rudlheim sind vorhanden. Ein 
Gcmein.drehaus ·ist im Bau. 

Bewerbungen mit hand:geschr:i:ehenem: Lebenslauf, 
·Foto i.md Zeu;gnissert, sin1d ibjs zum 1. .Apri1 1962 an 
den Kirchenvorstand der Kirchengemeinde St. Ste- · 
pha.nus, z. Hd. des Vorsdtzie-rs, Pastor Paul Gerhard · 
Mü.l:ler, Hamburg 19, Lrutterothstraße 98, einzmekhen. 
(202) 

Die Kirchienbuchfüihrerstd1le -in der Evangelisch~ 
lutherischen Kirchenigemeinide St. Stephanus ist neu 
zru_ hesetzen. 

Bewerb.er, 1di,e mö·glichst nicht ülher 35 Jahre alt sein 
soililen., haben die Mög1khkeit, nach erfolgreicher Teil
nahme am Verw.altun:gslehrgang, in ,da..s Kirchenbe
amtenverhältnis auf Lehens.zeit ühernommen zu "wer
de.n. Es sind auch Personen· Z!ugelassen, di1e be,reits 
eine Verwaltungsprüfung albgdegt haben. Die Besol
dung r.ichtet skh nach .dem Kirchliichen BesoMungs
gese-tz. Für- Beschaffung v.on: W 01hnra1uin wird geSiörgt. 

Bewerbung;en. mit han1dgeschri1ehenem Le-bensJ1auf, 
Foto ün1d Zeugnissen, s:ind bis z;wm 1. Apri[ 1962 an 

.den I<irchenvor-sfand der Kirchengemeinde St. Ste
pha.nus, z. Hd. ,des V oirsirzers, Pa1sto-r Paul Gerhard 
Müller, Hamihurg 19, Lutterothstr. 98, einzurei:chen. 

. (234) 

In dier Kirchen:ge:meinide der Gnaidenkirche zu Cux
haven is.t di:e K,anitmen- un1d Org,anisten:steJile ~sofort 
zu besetz,en. 

Bis zur Austrocknung des Ne1uibaues (250 Plätze) 
ste:ht ein· Führerpositiv · Gmit 4 R1egistern un.d getej[.ten 
Schiliei1fe:p) zur Vierfügunig. Bewerber- mri.t mindestens 
dem Zeugnis ·der mittleren (B-) Prüfunig, die Freude 
daran haben, ki·rchenm.usikai1ische Arberi.ten neu auf· 
zubauen_ und auch die Jugend zu intere'Slsieren, w_ollen 
ihrie Bewerbung mit arusfühdi:chen Unterlagen (Le
bensfa.uf, Z·eug:nissie ius.w.) Ibis zum 19. April 1962 an 
den Vorsitzer .des Ki.rchenvor·standes, . Herrn Pastor_ 
Skowronnek, Cuxhaven, Pommernstraße 81, ei.nrei
chen. 

Die Gemeinde der Gnadenki:rche von ca. 4000 See
len Hegt in ·einem N e.Uihaüvrerteil und ha-t eine Pfa.rr
steiUe. Das N oridseeheJfüad Cuxhaven verfügt über 
sämtliche. Schulgiattung;en. Die AnsteUung richtet sich 
nach dem Gesdz üiher dföe A:nste1lliungs:ver1häQtnisse 
der Kirchenmusiike·r der Hamihul'lgischen Landeskirche 
vom 17. }uni 1939 ~n. der Faiss1ung _vom 1. AU\gust 1946, 
di~ Besoldung na:eh 'Kt 3 der Verigütungsordrnun:g für 
Kirchenim.usdker .in ·der Fassung vom 19. De:z·ember-
1957 hz.w. nach TO. A Gruppe VII. 
(231) 



Dd•e Kiirchenmusiil.~erste'lle· an der Ev. Hoffniungs
kirchen:gemeinde in BerHn Neu-Tegel, Kirchenkre&s 
Rei:nickenidorf, ist zu hesietzen. Verlangt wir:d B-Zeug
n<iiS. Die Kirche wfod Anfong ·des Jahr.es 1%2 e11ne 
K1euker-Or·geil mit 16 Registern, 2 Manuai1en und Pe
dal erhahen. Bewerbun1gen init Le:b.enislauf und Ze1u,g
ni~1ahschrMten siind an den Gemeirudekirchenrat der 
H0Hnungskirchengemeiin1de in Berlin-Tegel, Tilie
Brügge-W·eg 49/53 z:u richten. 

2. Wahlen, Berufungen und Einführungen 

Professor D. Hans Engdfand wunde am 11. De
zember 1961 gemäß Arti!kel 46 der Verfassung der 
Evaingeilis1ch:--11utherischen Kiirchie im Hamrbiuig11schen 
Staate vom 19. Februar 1959 und § 4 des Ges:etZ:es 
üher ·die Besetzung von Pfarrstehlien vom 18. Juni 
1959 Z.'Ul11 Hauptpastor ider Kirchengemeinde St. Ja-
whi .gewählt. · · 

Der Kirchenrat hat Hauptpastor D. Engeltl.and mit 
Wirkung vom 15. Januar 1962 in dieses Amt herufen. 

I-I:aiuptp.aistor D. Enge:!Jarrd wunde a~ 3. S9nrt.taig 
nach Ephiphani1a.s., 21. J.a.nuar 1962, dur·ch · füscho1f D 
Witte in sein ,.Aimt edng.eführt. 

Bischof D \Vitte legte seiner Einführungs1an1s:prache 
1. tim. 3, Vers 15-16, zugrunde. Hauptpastor D. 
Engelfand .predigte üiher Röm. 12, Vers 17-21. 

(202) 

Der Kirchenvorstand der St. J ohanneskapeH1e in 
Ham:bur:g-Rothenburgsort wählte in seine•r Sitzung 
am 17. November 1961 1a;uif Grund :der zwischen der 
Evange-Lisch-lutherischen Kirche im. Ha1rri.lhur.gi:schen 
Staate und :der St. J ohanneskaipeHe getroffenen Ver
einharung Hi:1fspr·ediger W 1ern.er Has:se•Lmeier zum 
Pastor der St. J ohan:neskapelLe. 

Der Kirchenrat hat dn ·seiner Sitzung vom 4. De
. zeiJ.nber 1961 ·der TW.aihl zugesHmmt. 

Pastor Hasselime~er w;urde am Neujahrstag, 1. Ja
nuar 1962, durch füschof D Witte in sein Amt ein
geführt. 

Bischof D \Vitte legte seiner fünführungspredigt 
Jacobus 4, Vers n-17, z.ugmnde. 
(202) 

Der Kirchen.vorstand .der Kirchengemeinde Eaföek
Versöhnun1gskirche wählite am 13. De~emher 1961 auf 
Grund § 3 Abs. 5 des Gesetzies üher 1di.e Besetzun.g 
von PfansteJilen vom 18. Juni 1959 HdiLfspriediiiger 
Ulriich Hühner zum Pastor ·d!er Kirchengemeinde Ei~-, 
b ek-V1ersöhn ungsiki1rche. · 

Der I<ii:rchenra.t hat Bastor · Hübner mit Wirkiung 
vom 1. Febmar 1962 in däeses Amt berufen. 
(202) 

Pastor Herwarth Freiherr v. Schade, Ktirchenge
meinde Norid-Barmbek, i1st .gemäß Beschluß .des Kir
che·nrats vom 4. Dez.emher 1961 mit Wirkung vom 
1. April : 1962 in das Landeskirchenamt unter glekh
ze:itiger Ernennung zum Kirchenrat .berufen wnrden. 
(202) 
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Gemäß Beschfoß des Kirchenrats vom 20. Novem
ber 1%1 ist P.asto·r Karl Sakows:ky, Kirchengemeinde 
St. Paiuli~Süd, auf Grund § 8 .des Gesetzes über die 
Besetzung von Pfarrstehlen vom 18. Juni 1959 mit 
W:irkung vom 1. Apr1ill 1962 mm Pastor im Sozi:a[
pf.arramt berufen worden. 
(202) 

Der Kiiirchenvorstanid der Kirchen.g.eme:inde St. Pau
li-Süd ·wähilte ·am 7. No;vemlber 1961 .auf Grund § 3 
Albs.· 5 .des Gesetzes ülbier di,e Bes.etz1ung von Pfarr
steHen vom 18. Juni 1959 Bastor J olhan.nes Boeckd. 
aus HailiVer/W·e'Stfalen zum Paistor der K-iir1chenge
meinde St Pawli-Süd. 

Der Kirche.nr.at hat Pastor Boeckel mit Wiirkiung 
vom 1. Apr.iil 1962 in· .ddieses Amt berufen. · 
(202) 

Gemäß Beschluß des Ki1rchenrats vom 11. S.eptem
her 1961 iiSt P.astor Hans Müihn aius. Hag1ein/W1es·tfa
l1en a:uf Gr.und § 8 des Ge~etz.es U:ber ·die Besietz1ung 
von PfarrsteUen vom 18. Juni 1959 mit Wirkung vom 
1. Aprii 1962 z:um Pastor mit :besonderem Auftr.a:g 
beruf.en worden. 
(202) 

Der Kirchenvmstand .der Kiirchengemeinde Süd
Hamm wählte am 27. Oktober 1961 aiuf Grund' § 3 
Abs. 5 de·s Gesietzes über .dde Besetzung von Bfarr
steJ1lei1 vom 18. Jiuni 1959 Pastor Ka~rl Günther, Kir
chengemeinde St. StepJ::i.a:nus, zum Bastor der Ktrchien
gemeinde Sü1d-Hamm. 

Der IGrchenrat hat Baistor Günther mit Wiirkung 
vom I. Apr.i:l 1962 in d:ieises Amt berufen. 
(202) 

Pastor Dr. Gevhand Bartn~ng, Pastor am A.Hgemei
nen Kranikenh:a:us Ochs!enzo:U, w:utidie am 2. Advent, 
10. Deziember 1961, durch Hauptpastor Dr. Si1erdig in 
se:iin Amt eingeführt. 

Hauptpasto~ Dr. Si.errig legte seiner fä~.11führun1gisan
siprachle 1. Tim. 6, Vers. 11-16, zugrunde. Bas.tor Dr. 
Bartni:nig predigte iilber Römer 15, Vers 4-13. 
(202) 

Paistnr W o!Dfoaim Coma:d, Kirchengemeinde· der 
Ma·rtinsikirche iin Cuxha1v·en R.iiitzebüttel, w1uir1de am 
3. Adlvent, 17. Dezemib.er 1961, 1dlu.rch Senior Dr. Wöl-
ber in s1efo Amt eingeführt. ..,. · . 

Senior Dr. Wöll!ber legte s1einer Einführungsans:pr.a
che J esej.a 40, Vers 3 u. 10, zwgr.urilde. P.a:Sto·r Conraid 
pr·e1di1gte über 1. Kor., Ver·s 4-5. 
(202) 

Der Kirchenvorstand der Epi:phancien.g:emeinde 
wählte in seiner Sitzung vom 28. Dezemiber 1961 den 
Ki.rchenmusiiker Kartl Frieidrkh Blifüngha'lis in ,das Amt 
dies Kanitors und Org.an.isten. ,der Epipihaini·enge
meind!e. 

Das Landeskirchenamt ha:t die Anstellung mit Wir-
kung vom 1. Febr:UJar 1962 gene:hmdgt. . 
(231) 
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3. Beauftragungen, Ernennungen und Versetzungen 
Der K~rchenvorsfand der Kä.irchiengemein:die St. Mi

cha.eLis hat den bisherigen ZiWeiteni Kirchenhe1an'l.t(;!n, 
.Di;akon Sitegfried Se~~er, mH Wiirkun.g vom 1. Januar 
1962 ziUlll Klkchen.rend:anten gewählt. 
033) ' ' 

Der l(!fo7chenvorsta111d ·der Kirchengemeinde. St. Mi
chae[J,s wälhilte am 9. J anu.ar 1962 den Ange·~teMten 
Herrn A1ibrecht B1a:nikenhurg in ·die freie SteliLe des 
zweiten Beamten der Kirchengemeinde St. Michaelis. 
Das La.ndeskirchenamt ;hat der Eiinstd[ung ~llim 1. · 
April 1962 •z1ugestimmt. · 
(234) 

Der Kirchenvo·rsfand der Kirchengemeinde St.· J o
ha111J11is-Eppenid!orf ihat die freie Gemei\ndehe1ferinri1en- , 
steHe mit der Gemeinidehellferin Eddgard Butterweck · 
b es.etzt. · . 

Das Landeskir1chenamt hat 1ddie AnstelJ.u:n1g mit Wir
kung vom 1. Dezemiher 1961 genehmigt. 
(236) ' 

Das Landeskii.rcheniamt hat mit Wi1rkung voin L Ja
n:war 1962 ern1an-nt: 

Zum Amtsrat 
den Amtm1an11 'Friedrich J.aihnike, 
Landeskirch!liches Amt für Gemeiinidedie11st, 
.dien Amtmann Robert Kühmicheil, 
Lan.deskirchenamt, 
den Amtmann Arthur Mölfor, 
Lainid:eskirchen1am t, 
dien Amtmann Konrad W ollga1st, 
La1rudeskürchenamt, 

zum Oherinspektor 
den Inspektor Ro[lf Gö:pfert, 
La!llldesikiirch e:nam t, . 
den Inspektor P·eter Hed.tmann, 
Lainidesk1iirchen1am t, 
·den Inspektor Wifü Wiechmann, 
LainidieskJrch enam t, 

. zum Sekretär 

(1521) 

den K.a:n:Zle:io her assisten ten W.aher Neumann., 
Lainideskirchenam t. 

4. Zuweisung von Lehrvikaren 

5. DienstbeendiguJ?.gen, Beurlaubungen 

Oberinspektor Martin W1arda, Kkchengeme:indie 
St. Michae!l'is, i1st .auf ·s.fi.nen An.trag aus Ges:undheits
grü111den gemäß § 10. Abs. 1 des KkchHchen Ruhe
standsgesetzes vom 10. März 1928 in 1der F.as1s1ung vom 
30. Mai 1960 miit·· Abfauf ·ide1s 31. Dezembier 1961- in 
de;n Ruhestand versetzt wo·rden. 
(234) 

Gemei1rndediiaikon Rudi Müller, Paulusgemein:de zu 
Hamburg-Hamm, schei1det .auf seinen Antrag mit Ab
lauf des 31. März 1962 aUJS ·dem Oii1enst· der Hamihur~ 
gis<:hen Laindeskii·rche aus. 
(235) 

6. T qdesfälle 

Nachruf für Pastor em. Harald Boy e n s 

Auf der Reise in die Vereinigteftl Staaten ist Pastor 
em. Harald Boyens am 3. Okober 1961 im 71. Lebens
jahr heiingerufen worden. Am 31. Dezember 1960 war 
er wegen Erreichung der Altersgrenze in den· Ruhe
stand getreten. Bis zur Wiederbesetzung seiner Pfarr
stelle hat er noch bis zum 10. September 1961 seiner 
alten Gemeinde gedient. ·Dann freute er sich, zusam
men mit seiner Gattin, am Tage seines 70. Geburts
tages als ·Schiffspastor auf der Hajllseatic die R~ise 
nach Amerika antreten zu können, um sich dort mit 
seiner Tochter zu treffeh. Für uns alle unerwartet
wurde er zwei Tage danach so plötzlich aUs diesem 
Leben gerufen. Auf seinen Wunsch ist er am 2L Ok
tober ·.in Humptrup, seinem Geburtsort, be-i'gesetzt · 
worden. · 

Es war ein langer, gesegneter und vo1n viel Unruhe 
begleiteter Weg, den unser Amtsbruder Boyens zu;,; 
rückgelegt hat. · 

Seine Kindheit verbrachte er im Pastorat zu Huinp
trup. Früh mußte er das Elternhaus verlassen, um. die ·
Gymnasien in Husum und Rendsburg zu besuchen. 
Das begonnene Studium in Heidelberg wurde durch 
Militär- und Kriegseinsatz im ersten Weltkrieg unter
brochein. Nach mehrfachen Verwundungen konnte 
Pastor Boyens sein Studium nach Beendigung des 
Krieges in Heidelberg und Kiel fortsetzen. Nach Ah
legung seiner Examina begann er· seinen Dienst als 
Pastor in der Nordschleswig'schen Freigemeinde mit 
d~m Amtssitz in Lügiumkloster. Von dort führte ihn 
nach 1ljähriger Tätigkeit sein Weg nach N eumiiinster. 
Hier . erfuhr er nach einem gesegneten Dienst den 
Widerstand der NSDAP und mußte auf. Veranlas
sung des d~maligen Gauleiters Schleswig-Hol~tein 

·verlassen. Nachdem er dann auch wegen politischer 
. Unzuverlässigkeiit seine Tätigkeit als ·Offizier im 
zweiten Weltkrieg aufgeben mußte, wurde er ill den 
Dienst . der Hamburgischen ,Landeskirche . überno~
men. Als Friedhofsgeistlicher und mit der Ver:sorgung 
der durch Bomben zerstörten Gemeinden St. J acobi, 
St. · Georg und . Borgfelde beauftragt,· hat Pastor 
Boyens einen mühevollen Diienst in· unserer Landes
kir'che g,etan. In vielen nächtlichen Angriffen hat" er 
unter Einsatz. seines Lebens· Bräinde gelöscht und da-

. für geso:i;gt; daß in den Trümmern von St. Jacobi täg
lich Gottesdienste gehalten wurden. Seine Amtsein
führung im Aepinsa.ail von St. Pietrii .mußte ida•s erste 
.Mal· wegen eines Fliegerangriffs abgebrocheri. werden 
und wurde dann· am 8. Oktober 1944 durch Hauptpa
stor D. ·Knolle nachgeholt. Der EiJilführungsrede lag 
das Wort aus Matfh. 13, 52 zugrunde.: Pastor· Boyens 
predigte über 2. Kor. 1, 24. Gehilfen der Freude· zu 
sein, war ihm stets ein wichtiges Anliegen seines Am
tes. Am 18. September 1947 wurde er einstimmig in 
die zweite Pfarrstelle. der Kirchengemeinde Alster;. 
dorf-Ohlsdorf gewähJt. Bei seiner Einführung ill . der 
St. Nicolciuskirche durch Hauptpastor D. Herntrich 
am 26. Oktober 1947 .unter dem Wo·rt aus KoL 3, 12-
17, ·predigte Pastor Boyens über Eph. 6, 1-9. Das 

. Wort seiner Einführung: „Lasset das Wort Christi 
unter euch reichlich ·wohnen" hat seinen Diensdn sei
n·er Gemeinde bestimmt. Der damals 56jährig(! Pastor, 
dem man bis zuletzt sein Alter nicht ·ansah, hat es 



verstanuen, aas Ohr seiner Gemeinde zu tinden . .t:ine 
besondere Gabe war ihm im Umgang mit jungen 
Menschen gegeben. Noch im Jahr seines Ruhestandes 
nahm er mit großer Frische an einer Freizeit der jtljtl
gen Gemeinde in der Lüneburger Heide teil. Er Hebte 
seine Gemeinde, und es fiel :ihm nicht leicht, die Ar
beit aus der Hand zu geben. Als die Kirchengemeil).de · 
Ohlsdod dann selbständig wurde, ist er der erste 
Pastor dieser Gemeinde bis zu seiner Pensionierung 
gewesen. In diesen Jahren hat er mit großer Mühe 
und Umsicht diese Gemdnde aufgebaut und die 
große Freude erlebt, die Nikodemus-Kirche zu bauen 
und in ihr seine Gemeinde zu sammeln. 

Am 11. September 1923 wurde Pastor Boyens mit 
seiner Frau Anna, geb. Weinreich, der jüngsten T och
ter des Direktors des Preetzer Precligerseminares, 
Professor Amandus Weinreich, getraut. Der Ehe .ent
stammen 6 Kinder, von denen zwei Söhne· Pastoren 
der Hamburgischen Landeskirche s~nd. 

Fast auf den Tag hat sich an Pastor Boyens das 
Wort aus dem 90. Psalm erfüllt: „Unser Leben wäh
ret 70 Jahre." Wir aber dürf1en sagen, daß e~ ein er
füllltes Tagewerk war, vo:Her Mühe und Arbeit, vo_liter 
Kampf und Unruhe, aber eben darum ist es köstlich 
gewesen. 

Er ruhe in Frieden, und das ewige Licht leuchte 
ihm. 

(Wolfgang Prehn) 
(203) 

Nachruf für Pastor em. Gottfried K ö 1 b .i n g 

Am 8. November 1961, knapp zwei Wochen vor 
seinem 81. Geburtstag, ist unser· Amtsbruder, der frü-. 
here Pastor am AllgemeiJnen Krankenhaus ·St. Georg, 
Gottfried Kölbing, in Neuwied a/Rhein heimgegan- . 
gen. In der Nähe seiner im vorigen Jahr verstorbe
nen Frau ruht er auf dem Friedhof der N euwieder 
Brüdergemeine. 

Am 21. N ovemher 1880 wuride er al1s älteister Sohn 
des Predigers der Brüdergemeine ·.in Z.eiis.t/HoU,and 
geboren, bestand zu Ostern 1900 am Pädagoghuri in 
Niesky sein Abiturientenexamen und studierte am 
Seminar 1der Brüdergemeine in Gnadenifeld, cleissen 
Dozent und Direktor s·ein Vater geworden ·war. Wie 
aUe Brii!de11gemeine-Theoilogen nahm . er innersten 
Ante:il an den theologischen Auseinandersetzungen· 
jener Jahre, die mit ihrem Lehrstreit um pietistische 
Frömmigkeit· und theologische Forschung die Brüder
g-emeinen s1fa,rk erischütteirten. Obwohl er gan•z _a:u( 
das praktische Pfarramt eingestellt war, blieb er doch 
zeitlebens für theologische Fragen offen und arbeitete· 
noch im !hohen Alter die Dogmatik von Kart Barth 
durch. 1903 ging er nach einem gut bestandenen. Kan~ 
didatenexamen auf die Universität .in Berlin, wo ihn 
besonders Kaftan und Wobbermin a1nzogen. Sein 
künstlerischer und literarischer Sinn wurde durch die 
damals berühmte Zeitschnift „Der Kunstwart". von 
Theodor Avenarius und durch zwei ltalienreisen ge
fördert. Nach einigen Jahren Lehrertätigkeit an der 
Knabenanstalt in Niesky folgte er eiri.em Ruf als Brü
derpfleger nach Königsfeld im Schwarzwald, wo er am 
27. September 1908 ordiniert wurde und bis zum 

Seite 11 

Herbst 1913 blieb. Hier kojllnte sich seine große Kon
taktfähigkeit · wi.e sein freundliches ·und ·fröhliches · 
Wesen voll ·entfalten. Diese seine Gaben mögen der 
Grund gewesen sejn, daß er zu immer neuen Aufga-. 
ben gerufen wurde: 

1913 als Pastor nach· Niesky, später zur ·Pflege der 
auswärtigen Gemeitidegliieder nach Halle und· nach 
Gnadau. Eine Übersiedlung nach Riga im J ahte · 1918 
kam iinfolge des Kriegsendes nicht mehr zustande. 
Auch der Berufung als Präses der Synode in Suri~ 
name im Jahre 1920 konnte er nieht folgen, weil ihm 
und sein~r Gattin Ida, geb. Römer, die er im Jahre 
1914 geheiratet hatte, die Tropenfähigkeit abgespro-
. chen wurde. 

Im Oktober 1925 kam er als Pastor der Brüderge
meine nia1ch Hamhu:rig, in· .der er· aiuch nach s1eiinem 
Übergang iin den Dienst der Landeskirche· bis in sein · 
hohes Alter mit seiner Frau zusammen rege mitarbei
tete. Die Wohnung des kinderlpsen Ehepaares wurde 
für viel·e .alte unid junge Gemeindegld:eder 'ei!ll'e 
Stätte der Heimat. Er w.ie seine. Frau konnten, was 
heute so selten ist, wirklich mit offenem Herzen zuhö
ren. Vom Kirchenrat der Landesk:ürche wurde er ne
benamtlich mit dein. nei.ibegrürideten Sozialpfarramt 
betraut. In diesem neuartigen Amt galt es zunächst 
maingels ausreichender Erfahrungen anderer Landes
kirchen urud einer klaren Zid~etzung .tastende Schritte 
zu tun. Daß er den Auftrag übernahm, trotzdem seine 
ganz auf seelsorgerische Arbeit eingestellten Gaben 
weder ein:er w~ssiensichaftl!i·chen Durchdenk!ung der 
sozia[•en Fria:gen noch. einer l'·epräsien.ta:tivien Fü!hlung
naihme mit Origain1i:safümen und Barteien enits;prachen, · 
zeigt seine ganz auf Gehorsam eingestellte innere 
Haltung. Er mag im Grunde . aufgeatmet haben, als 
im Jahre 1933 die Tätigkeit eines Sozialpfarrers im 
3. Reich für nicht mehr· notwendig erachtet wurde. 

Mit um so . größerer innerer Bereitschaft u;nd Freude 
war er jedoch schon am 1. April 1930 hauptamt_lich als 
Pasto'r am Allgemeinen Krankenhaus St · Georg in 
den Dienst der Landeskirche getreten. In diesem Amt 
hat er se1ine seelisorgerlichen Fähigkeiten au:siwirken 
können und ist vielen kranken Menschen eine Lebe1ns
hilfe gewp·rden. Die Konferenz· der Krankenhausseel
sorger übertrug ihm den Vorsitz, den er auf Bitte der 
Amtsbrüder auch nach seiner Emeritierung bis zu sei
nem Wegzug von Hamburg innehatte. 

Mit viel Sorgfalt und Uebe mühte er sich um den 
Zusammenhalt der Amtsbrüder und die jährlichen 
Freizeiten. Er erreichte mit seiner freundlichen Ener
gie jedes Jahr, daß .die Krankenhausseelsorge im lan
deskirchlichen Etat zu ihrem Recht kam. Der Landes
kirchenrat wußte die .Anliegen der Kran_ke~hausseel
sorge bei ihm in den besten Händen. Zum 1. Mai 1954 
trat er in den Ruhestand. · 

Im Jahre 1960 ging seine schwer an Asthma lei
deinde Frau in der ersten Nacht . einer Erholungsreise 
plötzlich heim. Er überstand diesen Verlust mit einer 
inneren Gefaßtheit, ja Freudigkeit, die alle, die ihm 
nahestanden, tie-f bewegte. In dieser· Freudigkeit zog 
er im März 1961 zu s'einer Pflegetochter nach Neu
wied als einer, der wie der Apostel Paulus Lust hatte 
abzuscheiden µnd bei Christus zu sein. 

Mit seinem Tode ist aus unserer Landeskirche wie 
a usr der ihr eing ver.bun1dlenen Brüder.gemeine eine 
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der liebenswertesten Gestalten der Pastorenschaft. in 
Gottes Frieden einigegangen. 

(Heinz Hagemeister) 
.(203) 

Nachruf für Pastor em. Arminius C 1 aus s e n. 

M·it Pastor em. Arminius Claussen ist ein Hambur
ger Amtsbruder heimgegangen, der fast seine gesamte 
Amts.zeit einer Gemeinde - eben der St Markusge
rileinde in Hohelu:ft gewidmet hat. Das war in Ham
burg einmal so Brauch; das andere aber auch, daß der 
junge Theologe nicht sofort in ein Geme~ndevikariat 
kam oder gar nach dem 2. theologischen Examen um
gehend ordiniert wurde. In jenen Jahren am Anfang 
unseres. Jahrhunderts warteten die Gemeinden noch 
nicht auf die Besetzung einer Pfarrstelle, wie sie es 
oft heute tun müssen. Zwischen der 1. unid 2. theologi~ 
sehen Prüfung ging der Kandidat der Theologiie viel
fach . als Hauslehrer nach außerhalb. So ging auch 
Arminius Clc,mssen nach Mecklenburg und später als 
cand. rev. min. in den Hilfädienst zur Stiaidtmi1ssion. 

Im Jahre 1905 wurde Pastor Claussen an die· Seite 
eines Kollegen gewählt, der vor allem im Stadtteil 
Hoheluft und auch weit über ihn hinaus einer der 
populärste1n Hamburger Pastoren. war: Heinrich Voß. 
Mochte es auch manchmal so scheinen, als ob Pastor 
Claussen im Schatten seines besonders als Prediger 
begabten und geschätzten Kollegen stünde, so ·schätz
ten die Wissenden doch auch ·bald seine besonderen 
Gaben. So sagte man von ihm, daß er gut zuhören 
konnte und damit eine der wesentlichstein Vorausset
zungen· für· die Seelsorge am Menschen hatte. 

Die St. Markusgemeinde ist während seiner Amts
zeit so gewachsen, daß eine 2. Predigtstätte geschaffen 
und das Pfarramt erweitert werden mußte. Auch in 
diesem Kreis blieb Arminus Claussen der verbind
liche und freundliche Bruder. Er hat seine Gemeinde 
geliebt und seine Hamburgisi:he Kirche, aber auch 
nicht weiniger Hamburg als die Stadt, in der er ge
lebt hat. Wenn er auch nicht geborener Hamburger 
war, so fühlte er sich doch ehen als Hamburger. Sein 
Geburtsort war St. Margarethen, wo sein Vater zu
erst Pastor war; später wurde das Altengammer Pa-

storat sein Elternhaus. So machte er seine Reifeprü
fung auf dem Joha1meum in Lüneburg, einer :von der 
Reformation, dem Bürgertum und dem Humanismus 
geprägt~n Höheren Lehranstalt. · -

Am 17. Nqvember des letzten Jahres hat Pastor 
Arm~nius Cfaussen noch seinen 60jährigen Ordinati
onstag ·begehen können. Zwar war er schon sehr lei
dend, aber gewiß· wird er sich an diesem Tage beson
clers seines Ordinators erinnert haben: Senior D. 
Behrmann, Hauptpastor an St Michaelis, hat damals 

_den jungen Theologen in St. Michaelis ordiniert, wo 
sejn Vater, Pastor August Claussen, inzwische1n Pa-·
stor geworden war. Senior D. Behrmann hat den jun
gen Pastor dann auch am 27. August 1905 in. sein 
Amt in der St. Markuskirche eingeführt, das Pastor
Arminius Claussen bis zum 31. Juli 1946 inriegehabt
hat. 

Außer seiner Gemeindea·rbeit hat Pastor Claussen 
auch im damaligen Rechnungshof der Landeski1rche 

·Sitz und Sti~nie gehabt uind sich als Vorsitzender im 
Arbeitskreis für Religions- und Konfirmandenunter-

. riebt besonders treu gemüht. 

Als Pastor Arminius Claussen im Jahre 19L.16 das·
70. Lebensjahr vollendet hatte, galt auch für ihn der 
Beschluß des damaligen Landeskirchenrates, alle 
Geistlichen, clie das -70. Lebensjahr vollendet hatten, 
zu pensionieren. Es ist ihm damals gewiß nicht leicht 
gewo~den, aus dem von ihm geliebten Amt zri schei-

- dein. Um so dankbarer dürfen wir bekennen, daß er 
doch auch· noch .gU:te Jahre alis Emeritus v·er!leiben 
d:urifte. -

Nun hat Gott ihn heimgerufen aus einem reichen 
und gesegneten Leben, das. auch nicht ohne schweres 
Lei·d geblieben ist. In der Woche des 1. Advent, am 
6.· -Dezember 1961, wurde Pastor Arminius Claussen 
heimgerufen. Was er 1n seinem Leben erfahren· hatte, 
wird auch in seinem Sterben wahr geworde111 sein -

· die Verheißung aus dem Wochenspruch der 1. Woche 
im·Advent: - - -

„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter 
und ein H;Üer". 

(Georg Daur) 

(203) 

VI. Mitteilungen 

1. Kirchenvorsteherwahl 

in der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde 

der Gnadenkirche zu Cuxhaven 

Di1e durch Beschluß des Kirchen.r.ates vom 23. 
Oktoher 1961 .an.g.eordnerte Wahl ·der Kirchen:vorste
her in .der n1euge-gründeten . ·Evan·ge1isch-lutheri1schen 
Kfoc}i!en1gemeinde der Gn1adenlk1i:rche zu Cuxhaven hat 
am 7: J an'UJa.r 1%2 stattgefunden. 

Danach sind gewähit zu ~irchienvorstehern: 
Lothar Hey 
H eib:nut Rauch 
Ev,a Rii.tter 

Genda Schmidt 
J oha\nru SchmM:t 
Fri1edrich Schramm 
Hans Hermann Schu:ltz 

zu Ersia±zfouten: 

Otto FörsterHn·g 
W ailter Ho.ge 
J ohan111 Mehren 

- Erkh Rulfif 

Da fan1sprüche „gegen :das W aihlergebnis _gemäß § 32 
Abs. 1 ·d!es KirchienivorsteheTowah1lges.etz1es v·om 14. Mai 



1959 nicht ·ein.gelegt worden sind, .gehen .die Genann
ten aiJJs .gewähh. 

Hamburg, den 2. Feb~uar 1962 

(131) 

De·r Kir.chenrat 

· D Witte 

2. Kollektenergebnisse 
(siehe Seite 15) 

(361) 

3. Einführung neuer Dienstsiegel 

Das Archiv der Lan.deisk;irche .gibt 1die Einführung 
der tmchfolgend aufgeführten Dienstsiegel bekannt: 

1. füschofssilegel 

Form: spiitz-ova•l 50x30 mm 

UmschrHt: + DER · Bl1SCHOF · DER EV · 
LUTH · KIRCHE · HAMBURG + 
Inschrift: Aris - ·gar 

BiiLd: Bischof A.nisg.a!r im Hailb.profü mit Staib unid 
Kirche, Dreiv-ierte1Dfi.gur; illll unteren Bo:gen
foM das H:am!hrurger Wappen 

Das Petschaft .ist s·eH ·dem 29. Januar 1960 in Ge
b.ra!Uich, der Fiarib~:lruckstempel s1eit dem 8. Februar 
1960. 

2. Sieg.el 1des Kirchenr:ats 

Form: spifä-oyal 50x30 mm 
Umschirift: + DER · KIRCHEN:&At · DER · EV 
· LUTH · KIRCHE · HAMBURG + 
foschriift: Bu:genhagien (hochgestelh) 

BiM: .Buige.nhagen in Garnz.Eigur frontaJ, hamaupt, 
mit aiuf.g.eischla1genier Biiheil; im unteren· 'FeM 
das Hamburger W:appen 

Das Petscha,ft urud der Fairbidruckstem.pe~ sind im 
Gebrauch seit de'lll. 15. März 1960, der Präg·estem
-pie1 seit d!em 1. Januar 1962. 

3. Si1e.ge1l ·dies Lanideskirche:namts 

Fiorm: rund 40 mm (/), S.ekretsi-egel 30 mm (/) · 

Uins.chr.ift: + .LANDESKIRCHENAMT·· DER l 
EV · LUTH · KIRCHE · HAMBURG + 
BiM: p1fingsts~ene: di1e T.a:uhe schwebt zwischen 
·dem ibeiiidersrei·ts a.ngeorid1ieten Halbkrei!S 0der sit
z-enden Apos.te[.; ·dies·er umfaßt den oihel'len Tei!l 
des ins .Bi:Lcl!feM ragenden H~mhur:ger Wa.ppe:n.s. 
Das Petschaft, .der Prä1gestempeiJ. und de;r Rarb
driuckstempe[ sd:n1d seit diem 1. Januar 1962 in Ge·
hrauch. 

Das alte Rundsiegd .des La.n1deski:rchenamts i•st mit 
W·fa:kung vom 1. Janiu;ar 1962 1an ungültig. 

(1521, 1522) 
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Einführung neuer Dienstsiegel im Jahre 1961 

Da:s Archiv der Landeskirche .gibt heka.nnt, daß 
n·achstehen<l a1Ufgeführte Kirchen1gemei.ruden im Ei:n
verne1hmen mit der Sriegei1kommiss.ion des Kirchen
rats n.eue Dienstsiiegd ein1ge1führt haben: 

1. Piau·I-Ge11ha-l'ldt"'Gemeinide zu Wdnterhude: 

Form: spi.tz-ov.al, 38 X 27 mm 

Umschriiift: + PAUL GERHARDT-KIRCHE 
HAMBURG-WINTERHUDE + 
BiJ.Jd: PauJ Gerharidt (Brustbdld) schreibend in 
Vorderarns·iicht mit Stern ·über 1der erho!be1nen lin
ken Han1d. 

Das alte stump;f-ov.ale Sie1geiJ. ist s.eit :dem 15. F·e
bruar 1961 un1güJltJ..g. 

2. Kirchengemeinde St. Markus-Hohel.uft: 

Form: sp1itz-ov:al 40 X 24 mm 

Umschr.i:ft: +EVANG · LUTH : KIRCHE + 
St. MARKUS HAMBURG + 
fülid:. Der Evangelist St. Markus stehend über 
sefaem Symboil~ d!em ge,flügellten. Löwen. 

Das a1ltie Rundsfoge1l ist seit dem 15. März 1961. 
un.gül tiig. 

3. Timotheusigemednde-Horn: 

Form: sipitz--oval 40 X 30 mm 

Umschri:ft: + TIMOTHEUSKIRCHE + ZU 
HAMBURG-HORN + 
BiLd: Timntheus stehend mit SchriftroMe und 
Keule (dem Instrument se!ines Martyri1ums). 

4. Kirche111gemeintde St. Peter. Groß-Borstel: 

Form: spitz-ov.a.l 40 X 26 mm 

Ums:chri!ft: + KIRCHE SANKT PETER + 
HAMBURG · Gr · BORSTEL + 
fü1d: Jes:us auf den WeUen 1hilft dem sinkenden 
Petrus. 

Das a1lte spitz-ova1le Sie;gel ist s1eiirt: ·dlem 15. April 
1%1 .ungültiig. 

5. Kirchengemiein<de Norid-Bla1rmhek: 

Form: spi.tz-o;va[ 40 X 26 mm 

Ums1chrHt: + AUFERSTEHUNGSKIRCHE + 
HAMBURG · NORD-BARMBEK + 
Bifö.: ChrJstus tritt aius ·dem Gl'laihe als Auferstan
dener. 

Das .a1l.te achteckige Siegel is.t seit ·dem 15. April 
1961 ungültiig. 

6. Kapernaumgemei.nide Horn: 

Form: spitz-oval 40 X 26 mm 
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Umschrift: + KAPERNAUMKIRCHE + ZU 
HAMBURG-HORN + 
fü1d: Christus inmitten der Gemeinde unter Dach 
und Turm ·der Kapernaumkirche. 

7. Martin-Luther-Gemeinde zu Hamburg-Alstevdorf: 

Form: r.unid 35 mm (/) 

Ums1chrift: +MARTIN· LUTHER· GEMEINDE 
+ ZU · HAMBURG ALSTERDORF 

BHd: Das Wappenbild Martin Luthers, die Rose 
mit Herz und Kreuz. 

Das alte s.pitz-ovaile S.iegeil ist seit dem 15. Sep
tember 1961 un.gü:ltig. 

(2011) 

H am b ur g, den 7. Dez·ember 1961 

VIL Berichtigungen 

Herausgegeben vom Kirchenrat der Evang.-luth. Kirche im Hamburgischen Staate I Phönix-Druck, Hamburg 4. 750. 12. 61 



Gemeinde 

l, Hauptkirchenkreis 
l.'St. Petri •••• , •• , ••••••••• 
2. St. Nikolai •••• • ••••••••.. 
3. St. Katharinen • • . •• , •••• 
4. St. Jacobi' •• , ••.•.•• _ •••••• 
5. St. Michaelis ••• , •••••••• , . 
6. St. Pauli•Süd .••••.••••••• 
7. St. Pa~li•Nord •........•... 
8. St. Georg ••.• , •••• , •• , ••• , 
9, Finkenwerder ••••• , ••••••• 

10. Moorburg •••• , ••••• , ••••• 

II; Westkreis 
11. Christuskirche Eimsbüttel , . , 

_ 12. Apostelkirche , . , . , . , . , ... . 
Ü. St. Stephanus •... : „. „ ... . 
14. St. Johannis-Harvestehude • , 
15. St. Andreas •.•..•..••••••• 
16. St. Markus~Hoheluft •• , • ~ •• 
l 7. Bethlehemkirche .......... . 

III. Nordkreis 
18. St. Johannis-Eppendorf •• · ••. 
19. St. Martinus·Epperrdoif, ••• , 
-20. Groß•ßorstel. . , ••• , • , , . , • 
21. Matthäusgemeinde-Winterh. • 
22. Epiphaniengemeinde • , •.••• 
23. Paul Gerhardt-Gem.-Winterh. 
24. Alsterdorf . ; .... , ...... , , . , , 
25. Ohlsdorf ••.• , •••.. , , , , , , , , 
26. Fuhlsbüttel-St. Lukas, .• ,., .. 
27. FuhEbüttel St. Marien ....••• 
28. Hmnmelsbiittel • ••••••.•••• 
29. Klein•Bo:rstel. ••••••••••••• 
30. Ansg~r-Langenhorn , ••.•••. 
31. Nord-Langenhorn ••.•• , •. ,. 

IV. Ostkreis 
32, St. Gertrud •••••• , ••• , •••• 
33. Uhlenhorst •••••.•• , , •••• , 
34. Eilbek•Friedenskirche .•••••• 
35. Eilbek.Versöhnungskirche ••• 
36. Alt.Barmbek ••••• : •••••••• 
37. West•Barmbek •• , •••••••• , 
38. -Nord.Barmbek ••••• , ••••• , 
39. St. Gabriel • . • . .... , ..... . 
40. Du.lsberg .. , .....••••••••• 

V. Südkreis 
41. Borgfelde • , •••• , ••••••••• 
42. St. Annen •••••••••••••••• 
43. Dreifaltigkeitsgemeinde Hamm 
44. Paulusgemeinde-Hamm . , ... 
45. Süd Hamm ••.•••••••••••• 
46. Martinsgemeinde Horn , • , •• 
47. Timotheusgemeinde Horn.,. 
48. Kapernaumgem'einde Horn .. 
49. Philippusgemeinde Horn ... , 
50. St. Thomas •••••••• , •••••• 
51. Ve~deL ••••••••••• , ·-· •••• 

VI. Kreis Bergedorf 
52. Bergedorf .•••••••••••••• , 
53. Geesthacht-St. Salvatoris •• , • 
54. Geesthacht-St. Petri ••..••.• 
55. Altengamme •••• , •••••• , •• 
56. Kirchwerder •••••••• ,., •••• 
57. Neqengamme • , ••• , ••••••• 
58. Curslack •••••• , ••••••••• , 
59. Allermöhe •••••••••••• , ••• 
60. Billwerder , , • , • , •• , , • , ... 
61.- N ettelnburg •••••••••••••• 
62. Moorfleet ••••••••••••••••• 
63. Ochsenwerder •• , • , • , , , , , , • 

VII. Kreis Cuxhaven 
64. Ritzebüttel. • , •• , , • , , ••• , , • 
65. Groden, •• ,.,,, ••• , ••••• , 
66. Döse •••••••••••••••••••• 

Sahlenburg , ·, • , • , • , , , •. , , • 
67. St. Petri-Cuxhaven •••••••• 

VIII. Sonst. Gemeinden, 
Kapellen, Anstalten 

68. Flußschiffergemeinde 
69. Seemannsmission ....•....•• 
70. Flüc4tlingslager Finkenwerder 
71. Schröderstift ....•. „ ....... . 
72. Krankenhäuser ••••• , •••.• 

'(361) 

K o 1 1 e k t e n e r g e b n i- s s e 

1 

am 31. Oktober 1961, 
bezw. 5. November 1961 am 19. Novembet 1961 

für den 
Evangelischen Bund 

_und den 
Martin-Luther-Bund 

D·M 

247.39 
52.99 

221.-
404.55 
165.-

69.HI 
14.25 

285. 71 
85.78 
16.95 

107 .94 
75.05 
17 .35 

191.73 
157. 71 
104.10 -

94.83 

420.39 
58.02' 
87.97 
54.51" 
53.10 
63.45 
83.-· 
82.-
87.55 

259.34 
16.10 
55.43 
83.71 
81.66 

107 .13 
64.34 
57.-

267 .50 
78.50 

158. 79 
80.-
23.91 

109.50" 

73.-
18.50 

124.50 
74.99 
66.66· 
55.70 
15.30 
40.-
69.38 
54.-
30.36 

583.05 
77.50 
48.25 
16,15 
20.--
4.65 
7.70 

14.15 
39.34 

105.68 
- 16.68 

18.30 

180.80 
20.10 
18.67' 
39.10 

108.05 

28.17 
7.35 
8.0!:S 

18.10 
77.75 

6.805'.03 

für den 
Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorg-e 

DM 

103. 73 
154.89 
47 .86 
81.19 

131.-
39.91 
35.80 
83.02 
44.30 
34.-

67.89 
109.08 

33.55 
126.15 
120.47 
106.77 
55.-

485.84 
90.44 
64.91 
96.68 

103,08 
86.77 

113.-
75.-

124. 77 
85.67 
93. 33 
98.28 
75.50 
62.19 

117.65 
73. 92 

100.---
155.-

71.14 
63.97 

152. 76 
64.14 

104.-

95.38 
10.60 
81.15 
58.27 
fi0.51 
55.58 
12.05 
70.63 
36.70 
53.75 
51.50 

283.66 
74.50 
43.27 

122.51 
32.17 
94.13 
73.24 
46.61 
40.71' 
39.69 
41.68 

130.20 

60.85 
25.10 
22 .. 64 
48.70 
56.60 

12.50 
6.05 
5.38 

16.88 
106.83 

5.902.17 

am 3. Dezember 1961 
für die 

Hamburger Stadtmission 

DM 

885.02 
141.40 
269.82 
277 .79 
238.-
45.80 
40.50 

127 .59 
47.71 
27.10 

71.49 
108-.64 

36.27 
89.23 

416.16 
177 .14 
45.-'-

619.47 
165.60 
124.81 
124.06 

90.42 
107 .63 
111 . ....:.. 
82.-

172.10 
93.05 
85.19 
96.05 

135.-
73.26 

122.67 
93.87 

130.-
221.-

77.40 
114.65 
193,58 

59.25 
76.20 

71.78 
26.20 
81,34 
83,94 
53.79 
44.99 
25.62 
93.93 
67°.18 
43.70 
40.60 

219.58 
115.-
32.-
30.33 
53.72 
8.92 

26.80 
11.35 
32.87 
62.73 
18.65 
21.40 

67.90 
31.-
31.13 
16.30 

125.70 

21.15 
12.53 
7.60 

31.60 
85.30 

7.909.61 
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am 17. Dezember 1961 -
für die 

Innere Mission 
.und das 

Evangelische Hilfswerk 
der Hamburgischen 

Landeskirche 

DM 

279.40 
83.53 

:!.54.40 
68.04. 

125.-
32.37 
50.

,103.63 
32.i6 
11.47 

81.90 -
104.92 
28.87 

145.68 
109.50 

64.56 
52.50 

514.12 
110.22 

95.06 
203.62 
66.46 

109.64 
112.-
106.-
128.22 

76.52 
101.85 
107 .43 
100.50 

73;52 

104.66 
84.19 

107.-
257.-

45.25 
52.83 
76.52 
94.16 
47.-

32.29 
22:66 
51.40 
35.74 
116. 73 
47.40 
15.37 
56.79 
56.77 
46.83 
28.70 

182.69 
46.-
40.46 
18.95 
49.57 

2.05 
17.85 
12.-
12.84 
20.-
13.11 

3.70 

112.60 
15.-
33.84 

5.60 
44.-;--

9.15 
12;26 

3 .. 62 
15.

. 55.-

5.457. 77 
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